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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Wabern plant die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Pappeläcker“ mit dem 

Ziel neue Wohngebietsflächen zu erschließen. 

Die Projektbeschreibung findet sich in Kapitel 4 des Artenschutzbeitrags. 

Es sind die artenschutzrechtlichen Anforderungen abzuarbeiten, die sich aus den 

europäischen Richtlinien, Richtlinie 92/43/EWG des Rates (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, 

FFH-RL) und Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments und des Rates 

(Vogelschutz-Richtlinie, VS-RL) sowie aus der nationalen Gesetzgebung (BNatSchG) 

ergeben. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung werden im vorliegenden arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag dargelegt. Artenschutzrechtlich erforderliche Maßnahmen 

werden in den landschaftspflegerischen Begleitplan integriert. 

Die unmittelbar geltenden Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG dienen in Verbindung mit 

§ 45 BNatSchG der Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie in nationales Recht. Im 

Zuge eines nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffs sind im Rahmen der artenschutz-

rechtlichen Prüfung die unter diese Richtlinien fallenden Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-

RL, wildlebende europäische Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Abs. 2 BNatSchG aufgeführte Verantwortungsarten1) zu berücksichtigen. 

Die ausschließlich national besonders oder streng geschützten Arten sind nicht Prüfgegen-

stand des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages. 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG 

definiert. 

Für nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt 

 
1 Bisher ist keine entsprechende Rechtsverordnung erlassen worden. Sobald dies geschehen ist, wird diese Fußnote durch 

einen Verweis auf die Rechtsverordnung ersetzt. 
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werden, gelten gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur 

eingeschränkt: 

• So sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- 

und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen 

Vogelarten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG 

aufgeführte Verantwortungsarten zu betrachten.  

• Werden diese durch einen Eingriff oder ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungs-

risiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beein-

trächtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann,   

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 

nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 

Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung 

der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen 

unvermeidbar sind,   

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Standorte wild lebender 

Pflanzen der in Anhang IV b der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies 

entsprechend. 

• Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im 

Rahmen der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die zuständigen Behörden von den Verboten des § 

44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen 

Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 

und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 

Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 

der FFH-Richtlinie und Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. Danach darf eine 
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Ausnahme nur erteilt werden, wenn für die Art weiterhin ein günstiger Erhaltungszustand 

besteht.2 Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn hinreichend 

nachgewiesen ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand der Populationen 

einer Art nicht weiter verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes der Populationen einer Art nicht behindern kann.3 

 

 

3 Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Die Vorgehensweise richtet sich nach dem aktuellen „Leitfaden für die artenschutzrechtliche 

Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT 2015), wonach sich die folgenden 

vier Arbeitsschritte ergeben: 

• Bestandserfassung und Relevanzprüfung, 

• Konfliktanalyse, 

• Maßnahmenplanung und ggf. 

• Klärung der Ausnahmevoraussetzungen. 

Diese Systematik wird durch eine vorgeschaltete Beschreibung des Projektes und seiner 

Wirkfaktoren ergänzt. 

 

3.1 Bestandserfassung und Relevanzprüfung 

Zur Ermittlung der Vorkommen artenschutzrechtlich prüfungsrelevanter Arten im 

Planungsraum werden alle verfügbaren faunistischen und floristischen Gutachten, 

Kartierungen und weitere Datenquellen ausgewertet, die Rückschlüsse auf aktuelle 

Artvorkommen zulassen. Als Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ist 

dabei die Gesamtheit aller artspezifischen Wirkräume des Vorhabens anzusehen. 

Da bisher keine Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG zu weiteren Verantwortungs-

arten erlassen wurde, sind die prüfungsrelevanten geschützten Arten die wildlebenden 

europäischen Vogelarten gemäß Art. 1 der VS-RL und die Arten des Anhangs IV der FFH-RL. 

In Hessen kommen Arten des Anhangs IV der FFH-RL in folgenden Artengruppen vor: Farn- 

und Blütenpflanzen, Säugetiere inkl. Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Käfer, Libellen, 

Schmetterlinge und Weichtiere (HESSEN-FORST FENA 2014). Das zu betrachtende 

Artenspektrum der in Hessen wildlebenden europäischen Vogelarten wurde aktuell (zuletzt 

2014) von der Vogelschutzwarte zusammengestellt (STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR 

HESSEN RHEINLAND PFALZ UND SAARLAND 2014). 

Nachdem die Gesamtheit der nach § 44 BNatSchG zu betrachtenden geschützten Arten mit 

nachgewiesenen oder als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen im 

Untersuchungsraum des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags ermittelt wurde, werden im 

nächsten Schritt der Relevanzprüfung Arten nach drei Kriterien ausgeschieden: 

 
2 D. Kratsch in: Schumacher/Fischer-Hüfle, Bundesnaturschutzgesetz, 2.Auflage, § 45 RNn. 47. 

3 EuGH, Urt. vom 14.06.2007, C – 342/05 (Finnischer Wolf); BVerwG, Beschluss vom 17.04.2010, 9 B 5.10 - Rn. 8. 
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• Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich des geplanten Vorhabens 

und seiner Umgebung liegt (Zufallsfunde, Irrgäste),  

• Arten, die zwar Vorkommen im Gesamtuntersuchungsgebiet haben, jedoch nicht im 

artspezifischen Wirkraum vorkommen und 

• Arten, die zwar im generellen artspezifischen Wirkraum vorkommen, die jedoch 

gegenüber den Wirkungen des konkreten Vorhabens unempfindlich sind. 

Die verbleibenden Arten werden der artspezifischen Konfliktanalyse unterzogen (Abb. 1). 

3.2 Konfliktanalyse 

In der Konfliktanalyse wird artbezogen geprüft, ob für die ausgewählten prüfungsrelevanten 

Arten die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG (vgl. Kapitel 2) eintreten. Grundlage hierfür 

ist die Überlagerung der anlage-, bau- und betriebsbedingten Wirkungen des Vorhabens mit 

den Vorkommen der hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit beurteilten Artvorkommen sowie deren 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten. 

Die Darstellung der artspezifischen Grundlagen und die eigentliche Prüfung erfolgen für alle 

FFH-Anhang IV-Arten sowie für solche europäischen Vogelarten mit ungünstig-unzureichen-

dem oder ungünstig-schlechtem Erhaltungszustand in Hessen Art für Art im „Musterbogen für 

die artenschutzrechtliche Prüfung“ gemäß den Vorgaben im Anhang 1 des „Leitfadens für die 

artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT 2015, 

jeweils aktualisierte Fassung). 

Für die europäischen Vogelarten mit einem günstigen oder nicht bewerteten Erhaltungs-

zustand in Hessen wird die vereinfachte tabellarische Prüfung durchgeführt. Als Vorlage wird 

die im Anhang 2 des „Leitfadens für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HESSISCHES 

MINISTERIUM FÜR UMWELT 2015) dargestellte „Mustertabelle zur Darstellung der Betroffen-

heiten allgemein häufiger Vogelarten“ verwendet. Für Vogelarten, die in einem günstigen 

Erhaltungszustand sind, aber in großer Anzahl von Individuen oder Brutpaaren von den 

Wirkungen des Vorhabens betroffen werden, wird ebenfalls die Art-für-Art-Prüfung unter 

Verwendung des Musterbogens für die artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 
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Abb. 1: Methode der Ermittlung der prüfungsrelevanten Arten im Artenschutz-

fachbeitrag 
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3.3 Maßnahmenplanung 

Maßnahmen, die zur Vermeidung der Auslösung von Verbotstatbeständen geeignet und 

erforderlich sind, werden artbezogen konzipiert und kurz hinsichtlich Art, Umfang, Zeitpunkt, 

Dauer sowie der Anforderungen an Lage und Standort beschrieben. Hierbei wird berück-

sichtigt, dass Maßnahmen auch multifunktional mehreren Arten zugutekommen können. Eine 

detaillierte Darstellung dieser Aspekte erfolgt in der Begründung zum B-Plan. Dies gilt sowohl 

für  

• projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, wie auch für  

• vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, die auf den Erhalt der ökologischen Funktion der 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der betroffenen Individuen abzielen (CEF-

Maßnahmen), sowie für  

• Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf den Erhaltungszustand 

der lokalen Population abzielen. 

Im Falle eines Ausnahmeverfahrens gilt selbiges für  

• Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes der übergeordneten Populationen 

(FCS-Maßnahmen). 

Weitere Maßnahmen des B-Planes die artenschutzrechtlich nicht erforderlich sind, um die 

Auslösung von Verbotstatbeständen zu verhindern, jedoch zusätzlich positiv auf die jeweilige 

Art wirken, werden als "ergänzend funktional geeignete Maßnahmen des B-Planes" 

aufgeführt. 

3.4 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen 

Falls Verbotstatbestände für eine oder mehrere Arten eintreten, kann nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG die zuständige Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege von den Verboten 

des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen.  

Folgende Ausnahmevoraussetzungen sind dabei im vorliegenden Artenschutzbeitrag zu 

klären (vgl. Kapitel 2: Rechtliche Grundlagen):  

• Die zwingenden Gründe des öffentlichen Interesses werden im Entwurf des 

Bebauungsplanes dargelegt. Das Überwiegen dieser zwingenden Gründe wird im 

Kapitel 8 des Artenschutzbeitrages dargestellt. 

• Die zumutbaren Alternativen werden im Entwurf des Bebauungsplanes beschrieben. 

Im ASB werden diese Alternativen in Kapitel 8 artenschutzfachlich bewertet.  

• Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wird auch bewertet, ob sich der Erhaltungs-

zustand der Populationen einer Art verschlechtert, bzw. dass die Populationen der 

betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung 

ohne Beeinträchtigungen in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen (Art. 16 

Abs.1 FFH-RL). Bei Arten im ungünstigen Erhaltungszustand ist zu bewerten, ob keine 

weitere Verschlechterung eintritt und die Wiederherstellung eines günstigen 

Erhaltungszustandes nicht behindert wird (BVerwG, Beschluss vom 17.04.2010, Az.: 

9 B 5/10, Rdnr.8 und 9).  
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4 Projektbeschreibung und projektbedingte Wirkungen 

Die Projektbeschreibung und der Übersichtslageplan ist dem Bebauungsplan zu entnehmen. 

Im Folgenden werden die allgemeinen Wirkfaktoren und Wirkzonen beschrieben. 

 

Tab. 1: Übersicht der Wirkfaktoren und Wirkzonen des Vorhabens 

Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

Anlagebedingt 

Anlagebedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die durch den Baukörper und alle damit verbundenen 
baulichen Einrichtungen verursacht werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind: 

Flächenverluste durch 
Überbauung 

Vollständiger und dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten geschützter Tierarten oder von Standorten geschützter 
Pflanzenarten, vollständiger und dauerhafter Verlust von Habitaten 
geschützter Tierarten mit essenzieller Bedeutung für die Funktion von 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Zerschneidungseffekte durch 
Barrierewirkung der Bebauung 

Beeinträchtigung von Austauschbeziehungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG) oder vollständiger Verlust der Funktion von Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Die Wirkungsintensität ist einzelfallspezifisch in Abhängigkeit von den 
Anlageparametern zu beurteilen. 

Veränderungen des 
Grundwasserhaushalts 

Funktionsverminderung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
geschützter Tierarten oder von Standorten geschützter Pflanzenarten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Die Wirkzone/-intensität ist im Einzelfall zu beurteilen. 

Veränderungen von 
Oberflächengewässern durch 
Überführungen, Ausbau, 
Verlegungen oder 
Verrohrungen 

Beeinträchtigung von Habitaten und/oder Austauschbeziehungen 
geschützter Arten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 BNatSchG). 
Die Wirkungsintensität ist einzelfallspezifisch in Abhängigkeit von den 
Anlageparametern zu beurteilen. 

baubedingt 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die während der Bauphase (vorübergehend) auftreten und 
in der Regel nur von kurz- bis mittelfristiger Dauer sind: 

Flächeninanspruchnahme 
durch Baustelleneinrichtungen 
wie Baustraßen, Baustreifen 
und Lagerplätze  

Temporärer oder ggf. auch dauerhafter Verlust von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten geschützter Tierarten oder von Standorten 
geschützter Pflanzenarten, temporärer oder ggf. auch dauerhafter 
Verlust von Habitaten geschützter Tierarten mit essenzieller 
Bedeutung für die Funktion von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 
44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Lärm, Erschütterungen, Licht, 
Silhouettenwirkung durch 
Baubetrieb 

Temporäre oder ggf. auch dauerhafte Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten geschützter Tierarten mit der Folge des 
vollständigen Funktionsverlustes (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Erhebliche Störung der lokalen Population geschützter Tierarten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
Die Wirkzone/-intensität ist im Einzelfall zu beurteilen (GARNIEL et al. 

2007; GARNIEL & MIERWALD 2010). 

temporäre Grundwasser-
absenkungen, Gewässer-
verlegungen- und -querungen  

Temporäre Funktionsverminderung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten geschützter Tierarten oder von Standorten geschützter 
Pflanzenarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Wirkzone/-intensität ist im Einzelfall zu beurteilen. 

Umsiedlungen, 
Baufeldvorbereitung 

Signifikant erhöhtes Risiko der Verletzung und Tötung von Individuen 
im Zuge der Umsiedlung und der Baufeldfreimachung der anlage- 
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Wirkfaktor Wirkzone/Wirkungsintensität 

und baubedingt in Anspruch genommenen Flächen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG). 
Erhebliche Störung geschützter Tierarten im Zuge der Umsiedlung 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

Betriebsbedingt 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die z.B.durch den Straßenverkehr in Abhängigkeit von 
der Verkehrsmenge, durch Emissionen von Gewerbegebieten oder durch die übliche Nutzung von 
Wohngebieten hervorgerufen werden und daher als dauerhaft und nachhaltig einzustufen sind: 

Schadstoffemissionen  Funktionsverminderung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
geschützter Tierarten oder von Standorten geschützter Pflanzenarten 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Wirkzone/-intensität ist im Einzelfall zu beurteilen 

Stoffliche Belastungen des  
Regenwasserabflusses 

Beeinträchtigung von Habitaten durch relevante (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
oder Nr. 3 BNatSchG). 

Lärmemissionen Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 
Tierarten mit der Folge des vollständigen Funktionsverlustes (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter 
Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
Artspezifische und Belastungsabhängige Effektdistanzen 
(insbesondere bei Brutvögeln (z.B. GARNIEL et al. 2007; GARNIEL & 

MIERWALD 2010) sind zu berücksichtigen. 

Optische Störwirkungen (Licht 
und Bewegungsunruhe, 
Silhouettenwirkung) 

Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 
Tierarten mit der Folge des vollständigen Funktionsverlustes (§ 44 
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) oder erhebliche Störung geschützter 
Tierarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
Artspezifische und Belastungsabhängige Effektdistanzen 
(insbesondere bei Brutvögeln (z. B.GARNIEL et al. 2007; GARNIEL & 

MIERWALD 2010) sind zu berücksichtigen. 

Zerschneidungseffekte durch 
Barrierewirkung der Bebauung 
und des Verkehrs sowie durch 
Kollisionsverluste 

Beeinträchtigung von Austauschbeziehungen (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG). 
Risiko der Tötung oder Verletzung von Individuen bei der Kollision in 
einem das allgemeine Lebensrisiko signifikant übersteigenden Maß 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). 
Die Wirkungsintensität ist einzelfallspezifisch in Abhängigkeit von den 
Parametern der Belastung zu beurteilen. 
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5 Bestandserfassung 

5.1 Faunistisch-floristische Planungsraumanalyse 

Anhand einer Auswertung von Luftbildern wurde mit dem Auftraggeber abgestimmt, dass im 

Geltungsbereich des B-Planes lediglich Vorkommen von europarechtlich geschützten 

Vogelarten mit hinreichender Sicherheit zu erwarten sind. Dementsprechend beschränkte sich 

die Erfassung auf die Artengruppe Vögel. 

5.2 Auswertung der Datenquellen und durchgeführten Untersuchungen 

Zur Ermittlung und Auswahl der prüfungsrelevanten Arten wurden die vorliegenden 

faunistischen und floristischen Daten und die eigenen Kartierungen dargestellt und bewertet. 

5.2.1 Datenquellen und Untersuchungen 

Dem artenschutzrechtlichen Beitrag liegen eigene Erhebungen zur Avifauna zugrunde. Die 

Avifauna wurde an vier Erfassungstagen am 17.03., 28.04., 19.05. und 14.06.2018 erfasst. 

Jeder Erfassungsgang dauerte mindestens eine Stunde, so dass die normal übliche 

Erfassungszeit für eine Fläche von ca. 0,9 ha deutlich überschritten wurde. Die Auswertung 

der Daten erfolgte in Anlehnung an das Monitoring häufiger Brutvögel in Deutschland (DDA 

2009), so dass schon ein Nachweis einer Art mit revieranzeigendem Verhalten als 

Brutverdacht gewertet werden konnte. 

5.2.2 Bewertung der Unterlagen und Methodenkritik 

Die Untersuchungen decken nicht alle im Rahmen der Methodenvorgaben von SÜDBECK et al. 

(2005) bzw. ALBRECHT et al. (2015) empfohlenen Zeiträume und Methoden vollständig ab. 

Aufgrund des im Vergleich höheren Erfassungsaufwandes je Begehung, der vorhandenen 

Habitatstrukturen und der Erfassung in einem Zeitraum, in dem die typischen Arten des 

Siedlungsraumes und des Siedlungsrandes gut erfassbar sind, ist dennoch von einer 

vollständigen Erfassung des Artenspektrums der Vögel auszugehen. Die längere 

Erfassungsdauer mit Verweilen an besonders als Bruthabitaten geeigneten Standorten 

ermöglicht zur Brutzeit auch eine weitgehend vollständige Erfassung der Revierzahlen. Die 

Ermittlung der Arten und Reviere lieferte somit gegenüber den üblichen Standards für die 

Artenschutzprüfung vergleichbare und belastbare Ergebnisse. 
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5.3 Übersicht der prüfungsrelevanten Arten und Relevanzprüfung 

Als Ergebnis der Auswertung der vorstehend genannten Gutachten, Kartierungen und 

Datenquellen gibt Tab. 2 einen vollständigen Überblick der wildlebenden europäischen 

Vogelarten mit nachgewiesenen oder als sehr wahrscheinlich anzunehmenden Vorkommen 

im Untersuchungsgebiet des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags. 

An das in Tab. 2 aufgeführte Artenspektrum werden folgende drei Ausscheidungskriterien 

angelegt (vgl. hierzu auch Kapitel 3.1): 

• kein natürliches Verbreitungsgebiet im Bereich um das geplante Vorhaben, 

• kein Vorkommen im Wirkbereich des Vorhabens und 

• keine Empfindlichkeit gegenüber den vorhabensspezifischen Wirkfaktoren. 

Das Ergebnis der Relevanzprüfung ist in Tab. 2 in den Spalten „Kriterium“ und „Relevanz“ 

dargestellt. Nach den drei vorstehenden Kriterien können keine der vorkommenden Arten von 

der Art-für-Art-Prüfung ausgeschieden werden. Daher sind alle in Tab. 2 aufgeführten Arten 

als prüfungsrelevante Arten im Wirkraum des Vorhabens anzusehen.  

 

Tab. 2: Übersicht der europäischen Vogelarten und Relevanzprüfung im 

Untersuchungsraum 

EHZ HE: Erhaltungszustand in Hessen (Zitate siehe Anhang 1) 
Status: Status des Vorkommens im Planungsraum. Bei Vögeln: B = Brut, BV = Brutverdacht, BZ = Brutzeit-
beobachtung, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler; bei übrigen Arten: NV = nachgewiesenes Vorkommen, AV 
= sehr wahrscheinlich anzunehmendes Vorkommen;  
Krit. (Kriterium): knV = kein natürliches Verbreitungsgebiet, kEm = keine Empfindlichkeit, kWi = kein Vorkommen 
im Wirkraum (Mehrfachnennungen der Ausschlusskriterien sind möglich.) 
Relev. (Relevanz): ja = Art wird geprüft, nein = Prüfung ist nicht erforderlich 
Prüf.: PB = Prüfung erfolgt im detaillierten Prüfbogen (siehe Anhang 1), Tab = Prüfung erfolgt in Tabelle häufiger 
Vogelarten (siehe Anhang 2) 
 

Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. 

Vögel       

Amsel Turdus merula günstig BV - ja Tab 

Blaumeise Parus caeruleus günstig BV - ja Tab 

Elster Pica pica günstig NG - ja Tab 

Feldsperling Passer montanus Ungünstig-
unzureichend 

BV - ja PB 

Grünfink Carduelis chloris günstig BV - ja Tab 

Grünspecht Picus viridis günstig NG  ja Tab 

Hausrotschwanz Phoenicurus 
ochruros 

günstig BV - ja Tab 

Haussperling Passer 
domesticus 

Ungünstig - 
unzureichend 

BV - ja PB 

Kohlmeise Parus major günstig BV - ja Tab 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla günstig BV - ja Tab 

Rauchschwalbe Hirundo rustica Ungünstig - 
unzureichend 

Ng - ja PB 
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Deutscher Artname Wiss. Artname EHZ HE Status Krit. Relev. Prüf. 

Ringeltaube Columba 
palumbus 

günstig BV - ja Tab 

Rotkehlchen Erithacus 
rubecula 

günstig BV - ja Tab 

Singdrossel Turdus 
philomelos 

günstig BV - ja Tab 

Star Sturnus vulgaris günstig BV - ja Tab 

Stieglitz Carduelis 
carduelis 

Ungünstig - 
unzureichend 

NG - ja PB 

 

Die Vorkommen der prüfungsrelevanten Arten sind in der Karte 1 dargestellt. Die häufigen 

Vogelarten im günstigen Erhaltungszustand werden kartographisch nicht dargestellt. 
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6 Konfliktanalyse 

6.1 Durchführung der Art-für-Art-Prüfung 

Zur Durchführung der Art-für-Art-Prüfung werden die Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 

4) mit den Vorkommen prüfungsrelevanter Arten (vgl. Kapitel 5) überlagert. Es wird daraufhin 

geprüft, ob Verbotstatbestände eintreten, ob dies durch Maßnahmen vermieden bzw. 

minimiert werden kann, und welche vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen oder Maßnahmen 

zur Vermeidung erheblicher Störungen zu ergreifen sind. 

Für alle in Tab. 2 unter Relevanz mit „ja“ bezeichneten FFH-Anhang IV-Arten und Vogelarten 

in einem ungünstig-unzureichenden oder ungünstig-schlechten Erhaltungszustand in Hessen 

wird der detaillierte „Musterbogen für die artenschutzrechtliche Prüfung“ angewendet (vgl. 

Anhang 1). 

Für alle in Tab. 2 unter Relevanz mit „ja“ bezeichneten Vogelarten in einem günstigen 

Erhaltungszustand in Hessen wird die vereinfachte tabellarische Prüfung in der „Mustertabelle 

zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten“ durchgeführt (vgl. Anhang 2). 

6.2 Ergebnis der Konfliktanalyse 

In Tab. 4 wird das Resultat der artenweisen Prüfung der Verbote des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 

5 BNatSchG für alle prüfungsrelevanten Arten zusammenfassend dargestellt. Ziel ist es 

kenntlich zu machen, welche Maßnahmen artenschutzrechtlich erforderlich sind, um das 

Eintreten eines Verbotstatbestandes zu verhindern, oder um beim Eintreten eines Verbots-

tatbestandes die Ausnahmevoraussetzung zu erfüllen.  

Im Regelfall ist zur Vermeidung der Tötung von Individuen am Nest eine Bauzeitenregelung 

erforderlich. Für den Gartenrotschwanz ist darüber hinaus eine CEF-Maßnahme mit der 

Anlage von Nistkästen notwendig. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen und der vorgezogenen Ausgleichs-

maßnahmen wird kein Verbotstatbestand erfüllt. 

 

Tab. 3: Resultat der artweisen Prüfung der Verbote des § 44 BNatSchG 

Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3: Ergebnis der Prüfung der Verbote Nr. 1 bis Nr. 3 des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG:  
- = keine Verbotsauslösung, + = Verbotsauslösung/Ausnahmeverfahren erforderlich (orange hinterlegt). 
Vermeidung: - = Vermeidungsmaßnahmen sind nicht erforderlich, B = Vermeidungsmaßnahmen umfassen eine 
Bauzeitenregelung (zumeist die winterliche Baufeldfreimachung), + = weitere Vermeidungsmaßnahmen sind 
erforderlich, ++ lokalpopulationsstützende Maßnahmen zur Vermeidung der erheblichen Störung sind erforderlich. 
CEF: +/- = vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (blau hinterlegt) sind bzw. sind nicht erforderlich. 
FCS: +/- = im Rahmen des Ausnahmeverfahrens sind populationsstützende Maßnahmen erforderlich (blau 
hinterlegt) bzw. sind nicht erforderlich. 
 

Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS 

Vögel       

Amsel - - - B - - 

Blaumeise - - - B - - 

Elster - - - - - - 

Feldsperling - - - B + - 

Grünfink - - - B - - 
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Deutscher Artname Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Vermeidung CEF FCS 

Grünspecht - - - - - - 

Hausrotschwanz - - - B - - 

Haussperling - - - B + - 

Kohlmeise - - - B - - 

Mönchsgrasmücke - - - B - - 

Rauchschwalbe - - - - - - 

Ringeltaube - - - - - - 

Rotkehlchen - - - B - - 

Singdrossel - - - B - - 

Star - - - B - - 

Stieglitz - - - - - - 

 
 

Im Folgenden werden die wesentlichen Resultate der artenschutzrechtlichen Prüfung benannt. 

a) Fang, Verletzung, Tötung wildlebender Tiere  

Durch die zeitliche Beschränkung der Rodung/Baufeldräumung wird bewirkt, dass keine 

Individuen in aktuell besetzten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verletzt oder getötet werden. 

Weitere signifikante Tötungsrisiken bestehen für Vögel durch das Vorhaben nicht, bzw. sind 

erst im Zuge der Baugenehmigung zu berücksichtigen (z. B. Kollisionsgefahr durch 

Fensterfronten). 

b) Störung  

Es treten keine relevanten Störungen auf, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungs-

zustandes einer Vogelart führen würden. 

c) Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

Für den Haus- und den Feldsperling wird durch eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme 

(CEF) verhindert, dass der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 

BNatSchG erfüllt wird. 

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, 

stehen einer Zulassung des Vorhabens keine artenschutzrechtlichen Belange entgegen. Die 

Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusive der Klärung der dafür nötigen 

Voraussetzungen kann entfallen. 
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7 Maßnahmenplanung 

7.1 Vermeidungsmaßnahmen 

In Tab. 3 wurde für mehrere Arten die Notwendigkeit von Vermeidungsmaßnahmen aufge-

zeigt, welche nachfolgend in Tab. 4 konkretisiert werden. Die Anforderungen an die einzelnen 

Maßnahmen sind in den Prüfbögen abgeleitet worden. Die vollständige Beschreibung der 

Vermeidungsmaßnahmen ist dem B-Plan zu entnehmen. 

Vermeidungsmaßnahmen sind: 

• Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, die auf den Schutz vor Verletzung und 

Tötung abzielen (Vermeidung eines signifikant erhöhten Tötungs- und 

Verletzungsrisikos),  

• Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen, die auf die Schonung der Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten oder auf den Schutz vor Störungen abzielen und zwingend 

erforderlich sind, um den Eintritt des Verbotstatbestandes zu verhindern,  

• Maßnahmen zur Vermeidung erheblicher Störungen, die auf die Vermeidung einer 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes einer lokalen Population abzielen.  

 

Tab. 4: Übersicht der Vermeidungsmaßnahmen 

Nummer der  

Maßnahme 

Bezeichnung der  

Vermeidungsmaßnahme 

Betroffene Arten 

V1ASB Zeitliche Beschränkung der 

Rodung/Baufeldräumung auf den 

Zeitraum 1.10. bis 28.02. 

Amsel, Blaumeise, Grünfink, Hausrotschwanz, 

Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, 

Rotkehlchen, Singdrossel, Star 

 

7.1.1 1 V Zeitliche Beschränkung der Rodung von Gehölzen 

Die Rodung von Gehölzen und die Baufeldräumung von Gebäuden darf nur im Zeitraum vom 

1.10 bis 28.02. erfolgen. Sofern außerhalb dieses Zeitraumes gerodet werden soll, ist eine 

ökologische Baubegleitung erforderlich, die sicherstellt, dass sich in den zu rodenden 

Gehölzen bzw. zu entfernenden Gebäuden keine aktuell genutzten Nester befinden. 
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7.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

In Tab. 3 wurde für den Feld- und Haussperling die Notwendigkeit von vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen aufgezeigt, welche nachfolgend in Tab. 5 konkretisiert werden. Die 

Anforderungen an die einzelnen Maßnahmen sind in den Prüfbögen abgeleitet worden. Die 

vollständige Beschreibung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ist dem B-Plan zu 

entnehmen. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen, d. h. CEF-Maßnahmen (Measures to ensure the 

"continued ecological functionality"), zielen auf eine aktive Verbesserung oder Erweiterung 

einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte ab. 

Tab. 5: Übersicht der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Nummer der  

Maßnahme 

Bezeichnung der vorgezogenen 

Ausgleichsmaßnahmen 
Betroffene Arten 

Vögel 

2 ACEF Nistkästen für Feld/Haussperlinge Feldsperling, Haussperling 

 

7.2.1 2 ACEF Feldsperling/Haussperling 

Anforderungen an die Maßnahme in Anlehnung an LANUV NRW (2012): 

Maßnahmenstandort:  

Eine ausreichende Entfernung des Maßnahmenstandorts zu potenziellen Stör- und 

Gefahrenquellen ist sicherzustellen.  

Lichter Standort mit Gewährleistung des freien Anflugs. 

Nahrungshabitate sollten nicht mehr als 300 m vom Nistkasten entfernt liegen. 

Qualität und Menge (Orientierungswerte pro Brutpaar /Einzelvorkommen): 

Orientierungswerte pro Brutpaar: Von Nisthilfen für den Feld- und Haussperling können auch 

andere Höhlenbrüter profitieren. Da weiterhin für den Feld- und Haussperling insbesondere 

solche Reviere eine hohe Attraktivität aufweisen, in denen ein Angebot an mehreren 

potenziellen Bruthöhlen besteht, sind pro betroffenem Paar mind. 3 artspezifische Nisthilfen 

anzubringen. 

Verwendung von artspezifischen Nistkästen mit Fluglochdurchmesser 32 mm. Aufhänge-Höhe 

>2,5 m 

Die Maßnahmen sind eindeutig und individuell zu markieren (Bäume, an denen Kästen 

angebracht werden). 

Wiederkehrende Maßnahmen zur Funktionssicherung: 

Die Kästen sind mindestens jährlich auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen außerhalb der 

Brutzeit. In diesem Rahmen erfolgt auch eine Reinigung (Entfernen von Vogel- und anderen 

alten Nestern). 
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8 Klärung der Ausnahmevoraussetzungen 

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, 

kann die Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusive der Klärung der dafür nötigen 

Voraussetzungen entfallen. 

 

9 Fazit 

Die Prüfung des geplanten Vorhabens hinsichtlich der Erfüllung der Verbotstatbestände des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG im vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag hat ergeben, dass 

unter Berücksichtigung der benannten Maßnahmen einer Zulassung des Vorhabens keine 

artenschutzrechtlichen Belange entgegenstehen. 
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Vögel 

Feldsperling (Passer montanus) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Feldsperling (Passer montanus) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art V RL Deutschland 

 Europäische Vogelart V RL Hessen 

 ...... ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig- ungünstig- 
   unzureichend   schlecht 

EU                          
(https://bd.eionet.europa.eu/article12/progress?period=1&conclusion=bs) 

Deutschland: kontinentale Region                          

Hessen                             
(STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN 2014) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Feldsperling brütet hauptsächlich im landwirtschaftlich genutzten Umfeld von Siedlungen, 

kann aber auch einerseits, wenn Haussperlinge fehlen, in Siedlungen und andererseits in lichte 

Baumbestände und Wälder oder geschlossene Wälder mit angrenzenden spärlich bewachse-

nen Flächen vordringen. Typische Brutplätze sind u. a. Feldgehölze, Windschutzstreifen und 

Hecken, Obst- und Kleingärten und der Baumbewuchs um Einzelhöfe. Mitunter werden aber 

auch Alleen, Waldränder, Ruderalvegetation, lichte Auwälder oder gewässerbegleitende 

Gehölze, oft fernab von Siedlungen, aber auch bis in dichter bebaute Stadtbereiche 

angenommen. Die Nahrungssuche erfolgt, meist im Schwarm, auf dem Boden oder in Bäumen 

und Büschen. Die Nahrungssuche am Boden findet meist nahe an Deckung bietenden 

Strukturen statt, so dass diese bei Störung direkt aufgesucht werden können. Die Nahrung 

besteht hauptsächlich aus Sämereien, vor allem Gras- und Getreidekörner sowie von 

zahlreichen anderen Pflanzen wie Brennnessel oder Knöterich. Kurz vor der Brutzeit werden 

auch Spinnen und andere Wirbellose gefressen; die Nestlingsnahrung besteht zunächst aus 

kleineren (z. B. Blattläuse), später aus größeren Insekten (Raupen, Heuschrecken, Käfer). 

Eine wesentliche Gefährdungsursache des Feldsperlings ist die Intensivierung der 

Landwirtschaft, durch die es zu Nahrungsengpässen und Brutplatzverlusten kommen kann 

(BAUER et al. 2005). 

Die Brutzeit des Feldsperlings beginnt mit dem Legebeginn ab Mitte März bis Anfang April. 

Nestbauaktivitäten können schon im vorangegangenen Herbst beginnen. Ende August ist die 

Brutperiode im Allgemeinen abgeschlossen. Der Feldsperling legt 3-7 Eier und ist ein 

klassischer Höhlenbrüter, der eine Vielzahl unterschiedlicher Höhlentypen besiedelt. Die 
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Brutdauer beträgt 11-14 Tage, die Nestlingszeit 16-18 Tage. Jungvögel können nach 

Verlassen des Nestes noch zwei Wochen von den Altvögeln geführt werden. Der Feldsperling 

weist eine lebenslange Nistplatztreue auf. Die Nester werden bei Nutzung der gleichen 

Bruthöhle jedes Jahr neu angelegt (BAUER et al. 2005).  

Der Feldsperling gehört zu den Arten ohne spezifisches Abstandsverhalten zu Straßen bzw. 

zu den Arten, für die Verkehrslärm keine Relevanz besitzt. Lärm am Brutplatz ist für den 

Feldsperling unbedeutend. Die Effektdistanz beträgt 100 m (GARNIEL et al. 2010). 

4.2 Verbreitung 

Der Feldsperling ist europaweit verbreitet und gehört mit über 26.000.000 Brutpaaren zu den 

sehr häufigen Arten. Die Art unterliegt derzeit europaweit einem Bestandsrückgang von über 

10 % (TUCKER & HEATH 2004). In der EU brüten noch 9.880.000 bis 17.500.000 Paare 

(EIONET 2014). Der bundesweite Bestand des Feldsperlings beläuft sich laut Roter Liste BRD 

(GRÜNEBERG et al. 2015) auf ca.800.000-1.200.000 Brutpaare, was als häufig bewertet wird.  

Der aktuelle hessische Bestand des Feldsperlings umfasst 150.000-200.000 Reviere. Er hat 

langfristig (von 1980 bis 2005) leicht abgenommen und kurzfristig (von 2005 bis 2010) stark 

abgenommen (HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ (HRSG) 

2010). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Insgesamt konnte ein Revier des Feldsperlings im nordwestlichen Teil des 

Untersuchungsgebietes in einem Gehölzbestand nachgewiesen werden. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Im Eingriffsbereich befindet sich ein Revier des Feldsperlings, für welches anlage- und 

baubedingt ein vollständiger Funktionsverlust durch den Verlust der als Brutstätte 

geeigneten Gehölze eintreten kann. Innerhalb des Reviers ist daher eine Verlagerung der 

Neststandorte nicht möglich. Es gehen alle für den Nestbau geeigneten Strukturen 

(Gehölze) innerhalb des Reviers verloren. Die Zerstörung der Fortpflanzungsstätte tritt ein. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Die Vorbereitung des Baufeldes darf nur in der Zeit vom 1.10.-28.2. durchgeführt werden 

(V1ASB). Die Zerstörung eines besetzten Nestes kann durch die Vermeidungsmaßnahme 

verhindert werden. Der vollständige Funktionsverlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ist nicht vermeidbar. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang  

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  
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(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)   ja   nein 

Vorkommen und Siedlungsdichte des Feldsperlings hängen als Höhlenbrüter stark von der 

Ausstattung des Raumes mit geeigneten Höhlen ab. Zur Ausstattung des Raumes mit 

geeigneten Bruthöhlen für den Feldsperling liegen keine Erkenntnisse vor. Es ist davon 

auszugehen, dass die geeigneten Bruthöhlen im räumlichen Zusammenhang bereits 

besetzt sind, da Bruthöhlen für Vögel zumeist einen limitierenden Faktor darstellen. Im 

Umfeld des vom Vorhaben betroffenen Bereiches bestehen für den Feldsperling daher 

keine geeigneten und nicht bereits anderweitig besetzten Ausweichmöglichkeiten für die 

betroffenen Individuen.  

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

• 1 ACEF „Nistkästen für Feldsperlinge“ 

Zur Gewährleistung der ökologischen Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten werden je Brutpaar drei künstliche Feldsperlingnisthöhlen, d. h. 3 Nisthöhlen, 

im Umfeld des betroffenen Reviers angebracht. Die Maßnahme muss spätestens Anfang 

September vor Beginn der Baufeldräumung umgesetzt sein. Die Nisthöhlen sind jährlich 

über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren auf Funktionsfähigkeit zu prüfen sowie ggf. 

zu reinigen und instand zu setzen. 

Die Maßnahme ist unmittelbar wirksam. Da Feldsperlinge Nisthöhlen sehr gut annehmen, 

ist eine Besiedlung bereits in der ersten Brutsaison nach Installation der Nisthöhlen zu 

erwarten. 

Es erfolgt eine Kombination mit der CEF-Maßnahme Haussperling, so dass insgesamt 

sechs Nisthöhlen ausgebracht werden. 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Durch die Zerstörung der Fortpflanzungsstätten können Individuen am Nest getötet werden.  

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Die Vorbereitung des Baufeldes darf nur in der Zeit vom 1.10.-28.2. durchgeführt werden 

(V1ASB).  

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko von Tieren? 

   ja   nein 
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Die Vermeidungsmaßnahme ist geeignet die Tötung von Individuen am Nest vollständig zu 

verhindern. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Der Feldsperling ist gegenüber der projektspezfischen Störwirkungen unempfindlich. Eine 

Störung des Feldsperlings ist daher nicht zu erwarten. Eine Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population kann ausgeschlossen werden.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen  

vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart 

handelt.  

 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1-4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

                  →weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, 

                   ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                  → weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände eintreten.  

 

8. Zusammenfassung 
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Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der 
Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die  
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL. 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in  
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Haussperling (Passer domesticus) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Haussperling (Passer domesticus) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art V RL Deutschland 

 Europäische Vogelart V RL Hessen 

 ...... ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig- ungünstig- 
   unzureichend   schlecht 

EU                          
(https://bd.eionet.europa.eu/article12/progress?period=1&conclusion=bs) 

Deutschland: kontinentale Region                          

Hessen                             
(STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN 2014) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Haussperling ist ein häufiger Brutvogel in Städten und Dörfern, auch an Einzelhöfen mit 

Pferde- und Kleintierhaltung. Bis vor wenigen Jahrzehnten war er in Europa die dominante Art 

im geschlossen bebauten Siedlungsbereich. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus 

Sämereien, vor allem von Getreide, aber auch von wild wachsenden Gräsern, Binsen, 

Gänsefuß, Knöterich, Miere u. a. Weiterhin werden auch grüne Pflanzenteile wie Knospen oder 

Haushaltsabfälle, Brot, Vogelfutter u. v. m. angenommen. Nestlinge werden zudem fast 

vollständig mit Insekten und deren Entwicklungsstadien gefüttert. Die Gefährdungsursachen 

für den Haussperling sind sehr vielfältiger Art. Unter Anderem sind entscheidend: Ausräumung 

und Monotonisierung der Landschaft und Verdrängung der Landwirtschaft aus den 

Siedlungsbereichen, Modernisierung und verlustfreier Ablauf des Getreideanbaus, der 

Lagerung von Getreide und der Viehhaltung, sowie Umstellung auf Wintergetreide, 

übertriebene Reinlichkeit in Siedlungsbereichen, Sanierung von Gebäuden, Aufgabe der 

Kleintierhaltung, Zunahme der Bodenversiegelung und der drastische Rückgang von Öd- und 

Brachflächen im Winter. Durch die genannten Veränderungen kommt es für den Haussperling 

zu einem Verlust möglicher Brutplätze und zu Nahrungsengpässen (BAUER et al. 2005). 

Die Brutperiode des Haussperlings fängt mit dem Legebeginn ab Mitte März an. 

Nestbauaktivitäten können das ganze Jahr über beobachtet werden. Der Neststand ist 

vielseitig, z. B. in Höhlen, Spalten und tiefen Nischen an Bauwerken, in Baumhöhlen, aber auch 

als Untermieter in Storchen- oder Greifvogelnestern. Höhlen werden als Brutstandort präferiert, 

bei Mangel an Höhlen werden aber auch Freinester angelegt. Nistkästen werden sehr gut 

angenommen. Haussperlinge führen in der Regel eine monogame Dauerehe und halten 

gewöhnlich am einmal gewählten Nistplatz fest. Brutnester werden für Folgebruten bzw. im 

nächsten Jahr zur erneuten Verwendung wieder hergerichtet (GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER 
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1997b). Das Gelege mit 4-6 Eiern wird 10-14 Tage bebrütet. Die Juvenilen verlassen dann 

nach 14-16 Tagen das Nest und werden noch etwa zwei Wochen von den Altvögeln geführt. 

Ende August bis Mitte September endet die Brutperiode, in der 2-3 Jahresbruten durchgeführt 

werden. Der Haussperling unternimmt weite Nahrungsflüge von den Brutplätzen in die 

Nahrungshabitate, die 2-5 km entfernt liegen können (BAUER et al. 2005). 

4.2 Verbreitung 

In Europa zählt der Haussperling zu den sehr häufigen Brutvögeln. Die Art ist in ganz Europa 

weit verbreitet, wobei der Bestand leicht abnehmend ist (TUCKER & HEATH 2004). In der EU 

wird der Bestand noch mit 108.000.000 bis 149.000.000 Brutpaaren angegeben (EIONET 

2014).  

Der bundesweite Bestand des Haussperlings beläuft sich aktuell auf ca. 3.500.000-5.100.000 

Brutpaare und ist ebenfalls rückläufig (GEDEON et al. 2014). 

Der aktuelle hessische Bestand des Haussperlings umfasst 165.000-293.000 Reviere. Er hat 

langfristig (von 1980 bis 2005) leicht abgenommen und ist kurzfristig (von 2005 bis 2010) 

annähernd stabil (HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ (HRSG) 

2010).  

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Der Haussperling wurde mit einem Revier im Nordosten des Untersuchungsgebietes 

nachgewiesen.  

 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Im Eingriffsbereich befindet sich ein Revier des Haussperlings, für welches anlage- und 

baubedingt ein vollständiger Funktionsverlust durch den Verlust der als Brutstätte 

geeigneten Strukturen eintreten kann. Innerhalb des Reviers ist daher eine Verlagerung der 

Neststandorte nicht möglich. Es gehen alle für den Nestbau geeigneten Strukturen 

innerhalb des Reviers verloren. Die Zerstörung der Fortpflanzungsstätte tritt ein. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Die Vorbereitung des Baufeldes darf nur in der Zeit vom 1.10.-28.2. durchgeführt werden 

(V1ASB). Die Zerstörung eines besetzten Nestes kann durch die Vermeidungsmaßnahme 

verhindert werden. Der vollständige Funktionsverlust der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

ist nicht vermeidbar. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang  

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  
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(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)   ja   nein 

Vorkommen und Siedlungsdichte des Haussperlings hängen als Höhlenbrüter stark von der 

Ausstattung des Raumes mit geeigneten Höhlen ab. Zur Ausstattung des Raumes mit 

geeigneten Bruthöhlen für den Haussperling liegen keine Erkenntnisse vor. Es ist davon 

auszugehen, dass die geeigneten Bruthöhlen im räumlichen Zusammenhang bereits 

besetzt sind, da Bruthöhlen für Vögel zumeist einen limitierenden Faktor darstellen. Im 

Umfeld des vom Vorhaben betroffenen Bereiches bestehen für den Hausssperling daher 

keine geeigneten und nicht bereits anderweitig besetzten Ausweichmöglichkeiten für die 

betroffenen Individuen. 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

• A1CEF „Nistkästen für Haussperlinge“ 

Zur Gewährleistung der ökologischen Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten werden drei künstliche Haussperlingnisthöhlen, d. h. zusammen 3 Nisthöhlen, 

im Umfeld des betroffenen Reviers angebracht. Die Maßnahme muss spätestens Anfang 

September vor Beginn der Baufeldräumung umgesetzt sein. Die Nisthöhlen sind jährlich 

über einen Zeitraum von mindestens 20 Jahren auf Funktionsfähigkeit zu prüfen sowie ggf. 

zu reinigen und instand zu setzen. 

Die Maßnahme ist unmittelbar wirksam. Da Haussperlinge Nisthöhlen sehr gut annehmen, 

ist eine Besiedlung bereits in der ersten Brutsaison nach Installation der Nisthöhlen zu 

erwarten.  

Es erfolgt eine Kombination mit der CEF-Maßnahme Feldsperling, so dass insgesamt sechs 

Nisthöhlen ausgebracht werden. 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein 

 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Durch die Zerstörung der Fortpflanzungsstätten können Individuen am Nest getötet werden. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

Die Vorbereitung des Baufeldes darf nur in der Zeit vom 1.10.-28.2. durchgeführt werden 

(V1ASB). 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes 
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Tötungsrisiko von Tieren? 

   ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Der Haussperling ist gegenüber der projektspezfischen Störwirkungen unempfindlich. Eine 

Störung des Haussperlings ist daher nicht zu erwarten. Eine Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes der lokalen Population kann ausgeschlossen werden.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen  

vollständig vermieden?   ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart 

handelt.  

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1-4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

                  →weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, 

                   ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                  → weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände eintreten.  
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8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der 
Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die  
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL. 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in  
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Rauchschwalbe (Hirundo rustica) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art 3 RL Deutschland 

 Europäische Vogelart 3 RL Hessen 

 ...... ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig- ungünstig- 
   unzureichend   schlecht 

EU                          
(https://bd.eionet.europa.eu/article12/progress?period=1&conclusion=bs) 

Deutschland: kontinentale Region                          

Hessen                             
(STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN 2014) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Rauchschwalbe ist ein ausgesprochener Zugvogel, nur die südlichsten Populationen 

verhalten sich als Standvögel (BAUER et al. 2005). Sie baut ihre Nester im Inneren von Ställen, 

Scheunen oder anderen Gebäuden an Balken, Wänden oder Mauervorsprüngen. Altnester aus 

den Vorjahren werden nach dem Ausbessern wieder angenommen. Nach der Ankunft aus den 

Überwinterungsgebieten beginnt die Fortpflanzungsphase ab Anfang April und endet mit 

Verlassen des Nestes in der ersten Septemberhälfte. Die Nahrung – in der Hauptsache 

fliegende Insekten – jagt die Rauchschwalbe gerne in Viehställen sowie im Offenland und 

innerhalb von Dörfern. 

Rauchschwalben sind ausgesprochene Kulturfolger, die in offenen Landschaften mit land-

wirtschaftlich geprägter Struktur vorkommen. Die Art kann als Indikator für eine klein-

bäuerliche, eher extensiv genutzte Kulturlandschaft angesehen werden. Die Dichte wird mit 

zunehmender Verstädterung geringer, so dass sie in typischen Großstadtlandschaften völlig 

fehlt. Die Nester werden in Gebäuden (z. B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude) gebaut. Die 

offenen Schlamm- und Strohnester werden aus lehmigen Erdklümpchen und Pflanzenteilen 

selbst geformt. Die Überlebenswahrscheinlichkeit der Jungvögel ist stark witterungsabhängig. 

Nasse, kalte Phasen, wie z. B. eine ausgiebige Schafskälte, können vollständige Brutausfälle 

bewirken. In einem „Durchschnittsjahr“ ist der Bruterfolg dagegen sehr hoch, 80-90 % der Eier 

können erfolgreich bebrütet werden. Die Nachwuchsrate schwankt zwischen 6-8 Jungvögeln 

pro Brutpaar und Jahr. Die Nahrung besteht überwiegend aus in der Luft mit 

Höchstgeschwindigkeiten zwischen 80-90 km/h erbeuteten Insekten (BAUER et al. 2005). 
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4.2 Verbreitung 

Die Rauchschwalbe ist ein in Europa weit verbreiteter Brutvogel. In der EU beträgt der Bestand 

zwischen 22.400.000 und 33.500.000 Brutpaaren und gehört somit zu den häufigsten 

Singvögeln (EIONET 2014).  

In Deutschland wird ein Bestand von 455.000 bis 870.000 Brutpaaren angenommen (GEDEON 

et al. 2014). Insgesamt ist ein deutlicher Rückgang spätestens seit den 1980er Jahren zu 

verzeichnen, sowohl in Deutschland, als auch EU-weit.  

Der aktuelle hessische Bestand der Rauchschwalbe umfasst 30.000-50.000 Reviere 

(STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN 2014). Er hat langfristig (von 1980 bis 2005) 

stark abgenommen und ist kurzfristig (von 2005 bis 2010) annähernd stabil (HESSISCHE 

GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ (HRSG) 2010). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Die Rauchschwalbe ist regelmäßiger Nahrungsgast im Untersuchungsraum. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten befinden sich außerhalb des Eingriffsbereiches. Eine 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen 

werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang  

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)   ja   nein 

 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein 
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6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Tötungen im Zusammenhang mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten können ausgeschlossen werden, da sich keine Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im Eingriffsbereich befinden. 

Im Allgemeinen unterliegt die Rauchschwalbe als wendiger und guter Flieger nur einem 

geringen Kollisionsrisiko. 

Eine signifikante Erhöhung der Tötungsrate über das allgemeine Lebensrisiko hinaus kann 

daher ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko von Tieren? 

   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Als Nahrungsgast ist die Rauchschwalbe gegenüber den projektspezifischen 

Störwirkungen unempfindlich. 

Eine erhebliche Störung und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population kann ausgeschlossen werden. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen  

vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart 

handelt.  
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Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1-4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

                  →weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, 

                   ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

                  → weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände eintreten.  

 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der 
Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die  
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL. 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in  
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 

2. Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art * RL Deutschland 

 Europäische Vogelart V RL Hessen 

 ...... ggf. RL regional 

3. Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt günstig ungünstig- ungünstig- 
   unzureichend   schlecht 

EU                          
(https://bd.eionet.europa.eu/article12/progress?period=1&conclusion=bs) 

Deutschland: kontinentale Region                          

Hessen                             
(STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN 2014) 

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Der Stieglitz ist Brutvogel offener und halboffener Landschaften mit abwechslungsreichen und 

mosaikartigen Strukturen, lockeren Baumbeständen oder Baum- und Buschgruppen bis zu 

lichten Wäldern, die mit offenen Nahrungsflächen samentragender Kraut- und Stauden-

pflanzen als Nahrungsareale für Nestgruppen oder Einzelpaare abwechseln; dies können auch 

z. B. Obstgärten oder Streuobstwiesen sein, aber auch Alleen, Feldgehölze oder lichte 

Auwälder. Geschlossene Wälder werden gemieden. Die Nahrung ist fast ausschließlich 

vegetabilisch, vorwiegend werden Samen von Bäumen oder Korbblütlern wie Birke, Erle, 

Huflattich oder Löwenzahn aufgenommen. Auch Nestlinge werden mit Sämereien gefüttert. 

Wesentliche Gefährdungsursache ist die Intensivierung der Landwirtschaft mit erhöhtem 

Düngemitteleinsatz, Flurbereinigung, Biozideinsatz etc., wodurch es zu erheblichen 

Nahrungsengpässen kommen kann. 

Der Neststandort wird jährlich neu gewählt, zwischen Erst- und Zweitbrut erfolgt häufig ein 

Wechsel des Brutstandortes. Das Verteilungsmuster unterschiedlicher Brutplätze von Früh- 

und späteren Bruten ist lokal z. T. über Jahrzehnte bestehend (BAUER et al. 2005). Die 

Brutortstreue des Stieglitzes ist hoch, die Geburtsortstreue hingegen sehr klein (GLUTZ VON 

BLOTZHEIM & BAUER 1997a). Stieglitze versuchen über Jahre die gleichen Territorien zu 

besetzen und versuchen sehr häufig in der Nähe des letzten vorjährigen Nestes zu brüten 

(GLÜCK 1980). Die Art kann in Abhängigkeit von der Entwicklung der Nahrungspflanzen 

erheblichen Bestandsschwankungen unterliegen und weist dann einen ausgeprägten 

Brutnomadismus sowie fehlende Territorialität auf (BAUER et al. 2005). Die Sterblichkeit liegt 

bei 63 % Adulte/Jahr. Die Generationslänge beträgt weniger als 3,3 Jahre. Der Bestand ist im 

Wesentlichen von geeigneten Nahrungsflächen abhängig (BAUER et al. 2005). 
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4.2 Verbreitung 

Der Stieglitz ist ein in Europa weit verbreiteter Brutvogel. In der EU liegt der Bestand zwischen 

23.500.000 und 32.600.000 Brutpaaren und ist weitestgehend stabil (EIONET 2014).  

Der bundesweite Bestand des Stieglitzes beläuft sich laut ADEBAR-Erhebung auf 275.000 bis 

410.000 Brutpaare und ist langfristig stabil. Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es jedoch 

Bestandseinbußen (GEDEON et al. 2014). 

Der aktuelle hessische Bestand des Stieglitzes umfasst 30.000-38.000 Reviere (STAATLICHE 

VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN 2014). Er hat langfristig (von 1980 bis 2005) und kurzfristig 

(von 2005 bis 2010) leicht abgenommen (HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE UND 

NATURSCHUTZ (HRSG) 2010).  

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Der Stieglitz ist Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Die Fortpflanzungs- und Ruhestätten befinden sich außerhalb des Eingriffsbereiches. Eine 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen 

werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang  

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)   ja   nein 

 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)  

gewährleistet werden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung,  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.   ja   nein 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?   ja   nein 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
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Eine Tötung von Individuen am Nest ist bei Baufeldräumung im Brutzeitraum 

ausgeschlossen, da sich keine Fortpflanzungs- und Ruhestätte im Eingriffsbereich 

befinden. 

Ein weiteres Tötungsrisiko liegt für den Stieglitz nicht vor. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 

nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes 

Tötungsrisiko von Tieren? 

   ja   nein 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs 

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Als Nahrungsgast ist der Stieglitz gegenüber den projektspezifischen Störwirkungen 

unempfindlich. 

Eine erhebliche Störung und eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 

Population kann ausgeschlossen werden. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?   ja   nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen  

vollständig vermieden?   ja   nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung 
oder Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart 

handelt.  

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  

Nr. 1-4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

                  →weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung“ 

Wenn JA – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, 

                   ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
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                  → weiter unter Pkt. 7. „Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen“ 

 

 

7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände eintreten.  

 

8. Zusammenfassung 
 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen 
dargestellt und berücksichtigt worden: 
 

 Vermeidungsmaßnahmen - auch populationsstützende Maßnahmen zur 
Vermeidung der Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population, also einer erheblichen Störung 

 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 
 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der 
Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 

 

 Gegebenenfalls erforderliches Monitoring und Risikomanagement für die  
oben dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich 
festgelegt. 

 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL. 

 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in  
Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 
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